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Mittelbereitstellung für das Hochbauamt; 
Austausch der Heizungssteuerung bei der Luitpoldschule 
Neue HhSt. 0.2122.5040 (Unterhalt betriebstechnischer Anlagen - 
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Verfasser: Herr Josef Weigert 
 
Beratungsfolge 19.11.2009 Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss 

Beschlussvorschlag: 
 
Auf Antrag des Hochbauamtes vom 30.10.2009 werden für den Austausch der 
Heizungssteuerung mit Einzelraumregelung bei der Luitpoldschule auf der neu zu 
errichtenden HhSt. 0.2122.5040 (Unterhalt betriebstechnischer Anlagen; 
Heizungssteuerung) 30.000,- € bereitgestellt. 
 
Die Deckung erfolgt durch Sperrung dieses Betrages bei der HhSt. 1.2121.9451 
(Dreifaltigkeitsschule II; Umbau für Ganztagsbetreuung). 
 
Sachstandsbericht: 
 
Für die Luitpoldschule ist umgehend der Austausch bzw. die Neubeschaffung der 
Heizungssteuerung mit Einzelraumregelung zu veranlassen. 
 
Die vorhandene Heizungsregelung hat sich nach intensiver Überprüfung und Untersuchung 
von Alternativen als nicht mehr reparabel erwiesen, da verschiedene Komponenten nicht 
mehr lieferbar sind (Baujahr 1994). 
Derzeit werden die Räume ungeregelt und unter erhöhtem Energieverbrauch sowie wegen 
der Handsteuerung für jeden einzelnen Raum mit erhöhtem Zeitaufwand für den 
Hausmeister beheizt. 
 
Der Austausch der Regeleinheit erfordert aufgrund des zwischenzeitlich erfolgten 
technologischen Entwicklungssprungs auch den Austausch der Peripherieeinheiten und 
schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für ein zentrales Heizungsmanagement. 
 
Haushaltsmittel sind im Haushalt 2009 dafür nicht eingeplant. 
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die notwendigen Mittel in Höhe der Gesamtkosten von 
30.000,- € im Haushalt bereitzustellen. 
Die Ausgabe dient dem Unterhalt (Erhaltungsaufwand) und ist somit dem 
Verwaltungshaushalt zuzuordnen (Einrichtung einer neuen HhSt. 0.2122.5040). 
 
Die Deckung kann durch Sperrung von 30.000,- € bei der HHSt. 1.2121.9451 
(Dreifaltigkeitsschule II; Umbau für Ganztagsbetreuung) erfolgen. 
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